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vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.  1.1

Dresden, Amtsgericht Dresden, VR 79

AKTIVA 31.12.2025 31.12.2024 PASSIVA 31.12.2025 31.12.2024

€ € € € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gewinnrücklagen 2.200.000,00 2.200.000,00

Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte 11.516,50 15.740,00 II. Verlustvortrag -230.325,77 -322.600,60

II. Sachanlagen III. Jahresüberschuss 88.321,74 92.274,83

Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.309,50 18.627,50 2.057.995,97 1.969.674,23

29.826,00 34.367,50

B. Rückstellungen

B. Umlaufvermögen 1. Rückstellung für Pensionen 76.162,00 80.483,00

2. Sonstige Rückstellungen 26.533,00 31.278,00

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.695,00 111.761,00

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 33.374,12 19.167,72

2. Sonstige Vermögensgegenstände 47.112,79 55.305,07 C. Verbindlichkeiten

80.486,91 74.472,79 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21.744,66 25.279,32

2. Sonstige Verbindlichkeiten 6.030,47 5.091,92

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.070.298,02 1.993.119,57 - davon aus Steuern ( 6.003,72 ) ( 5.065,23 )

2.150.784,93 2.067.592,36 - davon im Rahmen sozialer Sicherheit ( 26,75 ) ( 26,69 )

27.775,13 30.371,24

C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.855,17 9.846,61

2.188.466,10 2.111.806,47 2.188.466,10 2.111.806,47

Bilanz zum 31. Dezember 2025
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Dresden, Amtsgericht Dresden, VR 79

2025 2024

€ € €

1. Umsatzerlöse

a) aus Verbandsbeiträgen 1.017.706,20 988.899,58

b) aus anderen Lieferungen und Leistungen 404.158,74 293.512,62

1.421.864,94 1.282.412,20

2. Sonstige betriebliche Erträge 43.181,59 28.205,35

3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und 

Leistungen

a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Aufwand GdW-Beitrag 265.567,99 261.148,54

b) Aufwendungen für andere Lieferungen 

und Leistungen 226.271,91 159.692,27

491.839,90 420.840,81

4. Rohergebnis 973.206,63 889.776,74

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 401.341,55 382.032,11

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung 91.516,37 80.522,32

- davon für Altersversorgung ( 4.748,78 ) ( 4.433,91 )

492.857,92 462.554,43

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens und Sach-

anlagen 19.872,05 28.664,39

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 396.365,40 326.518,33

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 24.538,48 21.556,43

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 328,00 846,00

- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen ( 328,00 )( 846,00 )

10. Ergebnis nach Steuern 88.321,74 92.750,02

11. Sonstige Steuern 0,00 475,19

12. Jahresüberschuss 88.321,74 92.274,83

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
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Dresden, Amtsgericht Dresden, VR 79

ideeller Vermögens- wirtschaftlicher 2025 2024

Bereich verwaltung Geschäftsbetrieb Gesamt Gesamt

€ € € € €

1. Umsatzerlöse

a) aus Verbandsbeiträgen 1.017.706,20 0,00 0,00 1.017.706,20 988.899,58

b) aus anderen Lieferungen und Leistungen 66.939,00 0,00 337.219,74 404.158,74 293.512,62

1.084.645,20 0,00 337.219,74 1.421.864,94 1.282.412,20

2. Sonstige betriebliche Erträge 25.291,45 924,09 16.966,05 43.181,59 28.205,35

3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und 

Leistungen

a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Aufwand GdW-Beitrag 265.567,99 0,00 0,00 265.567,99 261.148,54

b) Aufwendungen für andere Lieferungen 

und Leistungen 66.591,92 0,00 159.679,99 226.271,91 159.692,27

332.159,91 0,00 159.679,99 491.839,90 420.840,81

4. Rohergebnis 777.776,74 924,09 194.505,80 973.206,63 889.776,74

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 235.065,75 8.588,71 157.687,09 401.341,55 382.032,11

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung 53.601,14 1.958,45 35.956,78 91.516,37 80.522,32

- davon für Altersversorgung: 4.748,78 € 

  (Vorjahr: 4.433,91 €)

288.666,89 10.547,16 193.643,87 492.857,92 462.554,43

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens und Sach-

anlagen 11.314,01 413,38 8.144,66 19.872,05 28.664,39

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 219.980,37 8.907,51 167.477,52 396.365,40 326.518,33

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 24.538,48 0,00 24.538,48 21.556,43

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 192,11 7,02 128,87 328,00 846,00

10. Ergebnis nach Steuern 257.623,36 5.587,50 -174.889,12 88.321,74 92.750,02

11. Sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 475,19

12. Jahresüberschuss 257.623,36 5.587,50 -174.889,12 88.321,74 92.274,83

Aufgliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach Unternehmensbereichen für das Geschäftsjahr 2025
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  vdw Sachsen 

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V., 

Dresden 

 

 
Anhang für das Geschäftsjahr 2025 

 

 
A. Allgemeine Angaben 

 

Der vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. hat seinen Sitz in 

Dresden und ist eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Dresden (Reg. Nr. VR 

79). 

 
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des 

Handelsgesetzbuches. 

 
Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Aufstellung der 

Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform erfolgte gemäß § 275 Abs. 2 HGB (Gesamt-

kostenverfahren). Um den Besonderheiten des Verbandes Rechnung zu tragen, werden 

gemäß § 265 Abs. 5 HGB die Posten „Umsatzerlöse" und „Aufwendungen für bezogene 
Lieferungen und Leistungen" weiter untergliedert. 

 
Die Aufwendungen und Erträge des Verbandes werden getrennt nach den Vereinsbereichen 

 
• ideeller Bereich 

• Vermögensverwaltung und 

• wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (steuerpflichtig) erfasst. 

Eine Umgliederung von Gemeinkostenanteilen aus dem ideellen Bereich in die Bereiche 

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und Vermögensverwaltung, nach direkter Zuordnung der 

Erträge/Aufwendungen in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wurde im Rahmen der 

Jahresabschlusserstellung auf Basis eines vereinfachten Betriebsabrechnungsbogens 

vorgenommen. Die Kostenzuordnung ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert 

geblieben. 
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B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
 

Bei Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden unverändert 

folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt: 

 
Die Bewertung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände 

erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der zeitanteiligen linearen 

Abschreibungsmethode mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren. 

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungskosten, vermindert um 

planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden wie 

folgt vorgenommen: 

 
- Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für Betriebs- und Geschäftsausstattung 

werden 3 bis 23 Jahre jeweils in Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen der 

Finanzverwaltung zugrunde gelegt. 

- Bewegliche geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 

€ 800,00 werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben. 

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert 

unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken 

werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. 

 
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. 

Nominalbetrag bilanziert. 

 
Der ausgewiesene Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Voraus gezahlte Aufwen-

dungen. 
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Rückstellungen 

 
Pensionsrückstellungen 

 

 
Die Ermittlung der handelsrechtlichen Pensionsrückstellungen erfolgte nach dem 

Bewertungsstandard Projected Unit Credit Method (PUCM) auf der Grundlage 

der „Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck sowie eines Abzinsungssatzes gemäß 
RückAbzinsV p.a. von 2,06 % (Vorjahr: 1,90 %, Durchschnittzeitraum von 10 Jahren). 

Für die Ermittlung des Erfüllungsbetrages wurden keine Lohn-, Gehalts- und 

Rentensteigerungen angesetzt. 

 
Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz 

der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem 

durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag 

€ - 1.012,00 (Vorjahr: € -421,00). Dieser abzinsungsbedingte Unterschiedsbetrag ist 

gemäß § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB für die Ausschüttung gesperrt. 

 
Sonstige Rückstellungen 

 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 

Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 

von mehr als einem Jahr werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. 

 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen mit Ausnahme 

der Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen nicht. Die 

Archivierungskosten wurden wegen Geringfügigkeit nicht abgezinst. 

 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. 
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C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 
I. Angaben zur Bilanz 

 
 

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäfts-

jahres 2025 sind im Anlagenspiegel (Anlage 1 des Anhangs) dargestellt. 

 
2. Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr 

eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. 

 
3. Der Posten Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten betrifft kurzfristige 

Bar- und Kontokorrentguthaben sowie Termingeldguthaben. 

 

4. Der Posten Gewinnrücklagen betrifft die Freie Rücklage, die unverändert zum 

Vorjahr € 2.200.000,00 beträgt. 

 
5. Zur Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen wird auf den Rück-

stellungsspiegel (Anlage 2 des Anhangs) verwiesen. 

6. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Einzelnen in dem Verbindlich-

keitenspiegel (Anlage 3 des Anhangs) dargestellt. 
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II. Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt: 

 
a) aus Verbandsbeiträgen 

b) aus anderen Lieferungen und Leistungen 

 
In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine außergewöhnlichen Erträge und 

Aufwendungen berücksichtigt. 

 
In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentliche perioden-

fremde Erträge und Aufwendungen enthalten: 

Vorjahr 

    € € 

Periodenfremde Erträge 

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 6.952,30 

 
In dem Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind € 328,00 (Vorjahr: € 846,00) 
aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung enthalten. 
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D. Sonstige Angaben 

 
1. Haftungsverhältnisse 

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse. 
 

 
2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte sonstige 

finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind. 

 
3. Zahl der Arbeitnehmer 

Die Zahl der im Geschäftsjahr 2025 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 

betrug sieben Beschäftigte. 

 
4. Mitglieder des Verbandsvorstandes  

  hauptamtlich: 

Alexander Müller Verbandsdirektor 
 

 
Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Verbandsvorstandes wurde gemäß § 288 Abs. 

1 HGB verzichtet. 

 

ehrenamtlich: 

Peter Stimpel 

 
lna Pugell 

 

 
Jürgen Scheible 

 

 
Steffen Jäckel  

Norbert Gruss 

 
Reiner Striegler 

 
Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg 

mbH, Schneeberg (bis 31.07.2025) 

Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesell-

schaft mbH, Waldheim 

Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH, Pirna 

(bis 31.07.2025) 

WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG, Dresden 

Gebäudegesellschaft  Limbach-Oberfrohna mbH, 

Limbach-Oberfrohna (ab 01.08.2025) 

Wohnungsgesellschaft Nünchritz mbH, Nünchritz 

(ab 01.08.2025) 

 
Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verbandsvorstandes erhielten für ihre Tätigkeit im 

Geschäftsjahr 2025 weder eine Vergütung noch eine Aufwandsentschädigung. 



1.4 
Seite 7 

 

5. Mitglieder des Verbandsrates: 

 

Tilo Koch 
 

 
Roland Ledwa 

 

 
Thomas Frohne 

 
 

Eric Braun 
 

 
Jana Funke 

Katrin Hentschel 

 
 
Karsten Hummel 

 
 

Andreas Huth 

Carolin Kalew-Pößl 

 
Sven Lauter 

 

 
Andre Planer 

Mirko Sauerbaum 

Kirsten Schönherr 

Kai Schwengfelder 

Petra Sczesny 

 
Uta-Sylke Standke 

Kai Tonne 

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH, 

Heidenau (Verbandsratsvorsitzender) 

Wohnungsgesellschaft Riesa mbH, Riesa 

(Stellvertretender Verbandsratsvorsitzender) 

Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH, 

Zwickau (bis 30.09.2025) 

Kommunale Wohnungsverwaltung Burgstädt/Sachsen 

GmbH, Burgstädt (ab 01.10.2025) 

Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH, Radeburg 

Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Grimma 

(bis 30.09.2025) 

Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft 

Olbersdorf mbH, Olbersdorf 

Torgauer Wohnstätten GmbH, Torgau 

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-GmbH Zschopau, 

Zschopau (bis 30.11.2025) 

Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesell-

schaft mbH, Radeberg 

Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch 

Wohnungsbaugesellschaft Eibenstock mbH, Eibenstock 

Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bautzen 

Wohnungsgesellschaft Raschau GmbH, Raschau 

WBG - Wohnungsbaugesellschaft mbH Weißwasser, 

Weißwasser (ab 01.10.2025) 

Wohnbaugesellschaft Zittau mbH, Zittau 

Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Leipzig 

 
6. Nachtragsbericht 

Es sind nach dem Bilanzstichtag keine Vorgänge von wesentlicher Bedeutung 

eingetreten, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Verbandes haben. 
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7. Ergebnisverwendung 

Dem Verbandsrat wirdvorgeschlagen, dem Verbandstag zu empfehlen, den Jahresüber-

schuss 2025 in Höhe von € 88.321,74 auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
 

 
Dresden, den 2. Februar 2026 

 
 

 
Alexander Müller 

Verbandsdirektor 
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Anlage 1 zum Anhang

vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Dresden, Amtsgericht Dresden, VR 79

Abschreibungen

Stand Stand Stand Stand Stand Stand

01.01.2025 Zugänge 31.12.2025 01.01.2025 Zugänge 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2024

€ € € € € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte 209.562,43 8.936,00 218.498,43 193.822,43 13.159,50 206.981,93 11.516,50 15.740,00

II. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 269.040,47 6.394,55 275.435,02 250.412,97 6.712,55 257.125,52 18.309,50 18.627,50

478.602,90 15.330,55 493.933,45 444.235,40 19.872,05 464.107,45 29.826,00 34.367,50

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Anlagespiegel

Buchwerte
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Anlage 2 zum Anhang

vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Dresden, Amtsgericht Dresden, VR 79

Rückstellungsspiegel

Stand Inanspruch- Stand

01.01.2025 nahme Auflösung Zuführung 31.12.2025

€ € € € €

1. Rückstellungen für Pensionen

Laufende Pensionen 60.509,00 9.326,04 0,00 5.224,04 56.407,00

Pensionsanwartschaften 19.974,00 219,00 0,00 0,00 19.755,00

80.483,00 9.545,04 0,00 5.224,04 76.162,00

2. Sonstige Rückstellungen

Urlaubsansprüche 15.178,00 15.178,00 0,00 8.433,00 8.433,00

Abschluss- und Prüfungskosten 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00

Archivierungskosten 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00

Steuerberatungskosten 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4.000,00

31.278,00 22.678,00 0,00 17.933,00 26.533,00

111.761,00 32.223,04 0,00 23.157,04 102.695,00
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Anlage 3 zum Anhang

vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Dresden, Amtsgericht Dresden, VR 79

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2025

Gesamt bis 1 Jahr über 1 Jahr über 5 Jahre

€ € € €
1. Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen 21.744,66 21.744,66 0,00 0,00

(Vorjahr) ( 25.279,32 )( 25.279,32 )( 0,00 )( 0,00 )

2. Sonstige Verbindlichkeiten 6.030,47 6.030,47 0,00 0,00

(Vorjahr) ( 5.091,92 )( 5.091,92 )( 0,00 )( 0,00 )

27.775,13 27.775,13 0,00 0,00
(Vorjahr) ( 30.371,24 )( 30.371,24 )( 0,00 )( 0,00 )

Restlaufzeiten
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers an den vdw Sachsen Verband der 

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V., Dresden 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirt-

schaft e.V., Dresden, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem 

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaf-

ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbandes zum 31. Dezember 2025 sowie seiner Ertrags-

lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Ver-

band unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-

chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verbandsrates für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
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lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-

mögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Der Verbandsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 

Verbandes zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-

lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 

dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-

deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-

kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 

des Verbandes bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 








